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1 Ausgangslage1 

1.1 Welche Instrumente gibt es zur Dekarbonisierung unseres Gebäudebestandes? 

Die Grundfrage ist, wie sollen Bürger und Vermieter dazu gebracht werden, ihre Immobilien zu dekarboni-

sieren. Dazu stehen grundsätzlich drei Wege zur Verfügung (vgl. Wolfsteiner, 2025b): 

1. Auflagen (Ordnungsrecht): Z. B. schreibt das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit bestimm-

ten Fristen vor, dass eine neue Heizung mindestens 65 % erneuerbaren Energien nutzen muss. 

2. Subventionen (Förderungen): Siehe z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).2 

3. CO2-Preis - s. a. Kapitel 1.3 Neuer Gesellschaftsvertrag CO2-Wende. 

Hier wird dafür plädiert, dass in erster Linie der CO2-Preis für die Dekarbonisierung sorgt (Leitinstrument) 

und Förderungen nur bei Bedürftigkeit geleistet werden. Auflagen können z. B. auf dem Mietmarkt sinnvoll 

sein, solange dort kein ausreichender Wettbewerb zwischen Vermietern aufgrund zu weniger Wohnungen 

existiert (was derzeit in Hotspots in eklatanter Weise der Fall ist). 

1.2 Wer braucht eine Förderung?3 

Geringverdienende Hauseigentümer ohne weiteres Vermögen sind oft mit einer umfassend notwendigen 

energetischen Sanierung überfordert.4 

Diese Hauseigentümer haben vielleicht 10 – 15 T€ zurückgelegt für eine einmal anstehende Erneuerung 

ihrer Gas- oder Ölheizung. Wärmepumpen sind aber im Moment noch deutlich teurer.5 Weiter verteuernd 

wirkt, wenn z. B. der Austausch von Heizkörpern (größere oder mit Lüftern) notwendig ist oder aufgrund 

der baulichen Gegebenheiten ein langer Zulauf zur Außeneinheit einer Wärmepumpe notwendig ist. Völlig 

den Rahmen sprengt es für diese Haushalte, wenn eigentlich vor dem Einbau einer Wärmepumpe eine 

energetische Sanierung des Hauses sinnvoll wäre. 

Nach der im September 2023 verabschiedeten Novellierung des GEG6 wurde eine neue Förderkulisse (BEG) 

eingeführt, in der Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von unter 40 T€ bis zu 70 % als 

 
1 Auf das Tiefstellen der 2 in CO2 wird aus Vereinfachungsgründen hier verzichtet. 

2 Die Zuschüsse zum Heizungstausch werden aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert, der aus den 
Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 (in 2024 knapp 19 Mrd. €) und nun auch mit 100 Mrd. € aus dem Infrastruk-
tursondervermögen finanziert wird, das nach der Bundestagswahl 2025 geschaffen wurde (vgl. Wolfsteiner, 2025a). 

Wenn wir in der Zukunft CO2-Preise in der Höhe haben wollen, wie sie zur Einhaltung unserer CO2-Ziele notwendig 
sind (whatever it takes), dann sind diese wohl politisch nur denkbar mit einer Pro-Kopf-Ausschüttung der gesamten 
Einnahmen (vollständiges Klimageld). 

Der KTF müsste dann in der Zukunft ohne die Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 auskommen. Das Gute ist mit 
Whatever-it-takes-CO2-Preisen (siehe Kapitel 1.3 Neuer Gesellschaftsvertrag CO2-Wende) können Förderungen mit 
der Gießkanne abgeschafft werden. 

Zur Frage, warum Whatever-it-takes-CO2-Preise sinnvoll wären siehe: (Wolfsteiner, 2025b). Zur Finanzierung eines 
vollständigen Klimageldes siehe: (Wolfsteiner, 2025b). S. a. als eine Alternative zu einer Pro-Kopf-Pauschale: Kapitel 
„Vorschlag MCC: Gebäude-Klimageld“. 

3 S. a. Anhang: Wer braucht welche staatliche Hilfe in der Transformation? 

4 26 % aller armutsgefährdeten Haushalte lebt in Wohneigentum (vgl. Zukunft KlimaSozial, 2024, p. 18). 

5 S. a. Fußnote 7. 

6 Wurde in der öffentlichen Diskussion als „Heizungsgesetz“ bezeichnet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4udeenergiegesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesf%C3%B6rderung_f%C3%BCr_effiziente_Geb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderverm%C3%B6gen_Infrastruktur_und_Klimaneutralit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderverm%C3%B6gen_Infrastruktur_und_Klimaneutralit%C3%A4t
https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
https://doi.org/10.5281/zenodo.6614788
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Zuschuss zum Heizungstausch bekommen können; ohne Einkommensbeschränkung sind es bis zu 55 % auf 

jeweils maximal 30 T€.7 

Damit bekommen auch viele Haushalte einen Zuschuss, die eigentlich gar keine Förderung benötigen und 

für vulnerable Haushalte kann weiterhin das Problem bestehen, dass sie den Eigenanteil nicht aufbringen 

können.8 Zudem können nicht rückzahlbare Zuschüsse an Hauseigentümer grundsätzlich aus einer Gerech-

tigkeitsperspektive heraus als problematisch erachtet werden gegenüber den Bürgern, die kein Eigentum 

haben. 

Um einen sozialen fossilen Lock-in-Effekt beim Heizen zu vermeiden, braucht es daher einen neuen För-

deransatz bei der energetischen Gebäudesanierung selbst genutzten Wohneigentums. Hier soll dazu mit 

einem bedarfsgerechten Kreditprogramm eine Option vorgestellt werden.9 

Es deckt bis zu 100 % der Sanierungskosten ab. Es ist so ausgestaltet, dass wirtschaftlich schwache Haus-

halte nie überfordert werden und Haushalte, die keine Unterstützung (mehr) brauchen, nicht darauf zu-

rückgreifen bzw. es zu marktüblichen Konditionen bedienen müssen. 

1.3 Neuer Gesellschaftsvertrag CO2-Wende 

Das hier vorgeschlagene bedarfsgerechte Kreditprogramm wäre besonders sinnvoll, wenn es in folgenden 

Rahmen gestellt würde: 

Wir sollten versuchen, einen „Neuen Gesellschaftsvertrag CO2-Wende“ zu schließen mit folgenden drei 

Elementen (vgl. Wolfsteiner, 2024b): 

1. CO2-Ziele werden sicher eingehalten durch harte Emissionsobergrenzen (harte Caps) in Emissions-

handelssystemen (es wird nur eine begrenzte Menge an Emissionszertifikaten ausgegeben). Im 

Emissionshandel ergibt sich dann der CO2-Preis, der zur Einhaltung des Caps bzw. unserer politisch 

gesetzte CO2-Ziele notwendig ist (whatever it takes).10 

2. Volle Solidarität in der Transformation v. a. durch ein vollständiges Klimageld.11 

3. Freiheit in Verantwortung: Eingriffe in individuelle Entscheidungen können auf das dann noch 

notwendige Minimum reduziert werden. Dort wo möglich: Wirksamer CO2-Preis statt Verbote, 

Subventionen und Moralkeule; Makro- statt Mikrosteuerung. 

These: Für einen solchen Gesellschaftsvertrag gäbe es eine breite Mehrheit bei uns Bürgern. 

Ein vollständiges Klimageld kompensiert allerdings nur die direkten Auswirkungen einer CO2-Bepreisung. 

Es kann nicht hohe notwendige individuelle Investitionen in die Dekarbonisierung beim Heizen oder bei der 

 
7 Interessanterweise bieten heute viele Heizungsbauer Wärmepumpen genau für 30 T€ an. Dies zeigt, dass eine För-
derung auch den Angebotspreis beeinflusst (erhöht). In anderen Ländern sind Wärmepumpen mitunter deutlich güns-
tiger. In 2024 war ein Fördervolumen von rund 18 Mrd. € eingeplant. Es ist unklar, in welcher Form diese Förderung 
unter Schwarz-Rot weitergeführt wird. 

8 Darüber hinaus gibt es einen Förderdschungel zur Gebäudesanierung, der gerade vulnerable Haushalte oft überfor-
dert. 

9 Anmerkung: Wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass es Haushalte gibt, die aufgrund ihrer persönlichen Lage (Alter, 
Krankheit etc.) keine energetische Sanierung mehr stemmen können. Für diese Haushalte muss die Sozialpolitik v. a. 
über ein spezifisch ausgerichtetes Wohngeld dafür sorgen, dass diese durch steigende CO2-Kosten nicht überfordert 
werden. S. a. Kapitel „Sozialer Sprengstoff“ in (Wolfsteiner, 2025b). 

10 Vgl. bspw. (Expertenrat für Klimafragen, 2022, p. 17) und (Expertenrat für Klimafragen, 2023, p. 7). 

11 Vgl. bspw. (Greenpeace (FÖS), 2024; Bürgerlobby Klimaschutz (FÖS), 2025). Mit dem www.co2-preis-rechner.de der 
Bürgerlobby Klimaschutz kann konkret nachvollzogen werden, was ein vollständiges Klimageld bedeutet. 

http://gesellschaftsvertrag-co2-wende.klima-retten.info/
https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
http://www.co2-preis-rechner.de/
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Automobilität auffangen (s. a. Anhang: Wer braucht welche staatliche Hilfe in der Transformation?). Bür-

ger, die diese Investitionen nicht stemmen können, brauchen daher eine sehr zielgenaue zusätzliche und 

ausreichende Unterstützung. 

Mit dem zweiten EU-Emissionshandel für Wärme und Verkehr ab 2027 (EU-ETS 2) kommen wir auch in 

diesen Bereichen Whatever-it-takes-CO2-Preisen schon sehr nahe (s. a. Abbildung 2: Emissionspfad (Cap) 

EU-ETS 2).12 Im Moment besteht aber die große Gefahr, wenn die 

• die Menschen nicht ausreichend darauf vorbereitet werden, 

• kein vollständiges Klimageld eingeführt wird und 

• es keine wirksamen zusätzlichen Instrumente gibt, um soziale Härtefälle verlässlich aufzufangen, 

dass die Politik die Emissionsobergrenze (das Cap) im EU-ETS 2 anheben wird, wenn der CO2-Preis „zu 

hoch“ steigt.13 Damit würden wir eine große Chance vergeben, unsere CO2-Ziele kosteneffizient und mit 

individuell passenden / innovativen Lösungen einzuhalten. 

Noch ist Zeit zum Handeln. 

 
12 Für die Stromerzeugung und weitere Bereiche haben wir mit dem EU-ETS 1 bereits grundsätzlich Whatever-it-takes-
CO2-Preise seit vielen Jahren. 

13 Der CO2-Preis in einem Emissionshandel mit bindendem Cap zeigt „nur“ die Größe der Herausforderung an. Die 
Herausforderung verschwindet nicht, wenn man den Überbringer der Botschaft beschränkt. Soll das gleiche Emissi-
onsziel dann in erster Linie mit anderen Instrumenten erreicht werden, dann ist die gesellschaftliche Herausforderung 
mangels Kosteneffizienz noch größer (allerdings auch weniger transparent). In einem Emissionshandel kann nicht zu-
gleich die Menge und der Preis begrenzt werden. 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels


Bedarfsgerechtes Kreditprogramm energetische Gebäudesanierung Seite 7 von 27 

 

2 Kreditprogramm energetische Gebäudesanierung (selbst genutzter Wohnraum) 

2.1 Ausgestaltung des Kreditprogramms 

Jedem Bürger wird eine bis zu 100%-ige staatliche Kreditfinanzierung14 mit z. B. einem Maximalbetrag von 

120 T€ bei einem eigengenutzten Einfamilienhaus15 zur energetischen Gebäudesanierung einschließlich 

Heizungstausch angeboten. Dabei wird das Kreditprogramm so ausgestaltet, dass es ohne eine explizite 

Bedürftigkeitsprüfung nur denen zugutekommt, die es brauchen (s. a. Anhang: Wer braucht welche staat-

liche Hilfe in der Transformation?). 

Das Kreditprogramm soll geringverdienende Hauseigentümer ohne weiteres Vermögen adressieren, deren 

Eigenheim sich in einem schlechten energetischen Zustand befindet, das sie z. B. von ihren Eltern geerbt 

oder ihr Leben lang mit Entbehrungen abbezahlt haben (vgl. IMK, 2023).16 

Das Kreditprogramm könnte alle bestehenden Förderung der energetischen Gebäudesanierung bei selbst 

genutztem Wohneigentum ersetzen. Wenn ein Paradigmenwechsel hin zu Whatever-it-takes-CO2-Preisen 

vollzogen werden konnte, kann bei Einfamilienhäusern grundsätzlich auf energetische Vorschriften verzich-

tet werden. Jeder Eigenheimbesitzer wäre dann seines Glückes Schmied. Das ist u. a. gemeint mit einem 

Neuen-Gesellschaftsvertrag-CO2-Wende (s. o.). 

Zusammenfassung: 

• Jedem Bürger wird eine bis zu 100%ige staatliche Kreditfinanzierung für die energetische Sanierung 

seines Eigenheims angeboten. 

• Für den Kredit wird eine Grundschuld zugunsten des Staates eingetragen. 

• Der Kreditempfänger17 muss den Kredit mit zwei unterschiedlichen Kreditraten (basierend auf dem 

zu versteuerndes Einkommen und dem Vermögen) bedienen, bis der Kredit getilgt ist. 

2.2 Kreditrate Einkommen (KRE) 

Die erste Kreditrate errechnet sich aus einem festzulegenden Prozentsatz, der auf das zu versteuernde 

Einkommen des Haushalts18 angewendet wird. Diese Kreditrate steigt progressiv mit dem zu versteuernden 

 
14 Verwaltungs- und finanztechnische Umsetzung: 

Mit der Durchführung des Kreditprogramms müsste die KfW beauftragt werden. 

Im Gegensatz zur bisherigen Geschäftstätigkeit müsste bei diesem Kreditprogramm die KfW wohl direkt die Kredite 
vergeben, da aufgrund der Ausgestaltung (100 % Kreditfinanzierung, Bedienung in Abhängigkeit vom zu versteuern-
den Einkommen / Vermögen, u. U. auf Dauer teilweise keine Tilgung) normale Banken diese Kredite nicht ohne Wei-
teres abwickeln können. 

15 Das Programm könnte auch auf Einfamilienhäuser mit einer Einliegerwohnung oder einem Mehrfamilienhaus, in 
dem mindestens eine Wohnung selbst genutzt wird, erweitert werden. Auch auf Eigentumswohnungen sollte das 
Programm sinngemäß angewendet werden können. Es bliebe aber bei maximal z. B. 120 T€ je selbst genutzter 
Wohneinheit. 

16 Zusätzlich könnte jedem Eigenheimbesitzer angeboten werden, sich für das Kreditprogramm registrieren zu lassen, 
wenn er eine energetische Sanierung durchführt, für den Fall, dass z. B. durch persönliche Schicksalsschläge zu einem 
späteren Zeitpunkt das Kreditprogramm helfen könnte. 

17 Und seine Erben, wenn sie das Erbe nicht ausschlagen. 

18 Zum Haushalt gehören alle Personen, die ihren Erstwohnsitz in dem betreffenden Objekt haben. 

Kreditnehmer sind die Eigentümer des Objekts. 

http://gesellschaftsvertrag-co2-wende.klima-retten.info/


Bedarfsgerechtes Kreditprogramm energetische Gebäudesanierung Seite 8 von 27 

 

Einkommen (siehe Beispiel Abbildung 1). Der Verlauf der Kreditrate wird dabei so gewählt, dass auch Ge-

ringverdiener diese tragen können (siehe Beispiel Tabelle 1) und der Kredit für Gutverdiener nicht attraktiv 

ist.19 

 
Bei Inanspruchnahme des Kreditprogramms müssen alle, die zum Haushalt gehören, jährlich eine Steuererklärung 
abgeben, um das zu versteuernde Einkommen zu ermitteln. Es wird auch diskutiert, dass das Finanzamt eine „antrags-
lose Arbeitnehmerveranlagung“ durchführt, sodass jeder Bürger jährlich automatisch einen Steuerbescheid bekommt 
(vgl. Zukunft KlimaSozial, 2025b). 

Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens werden vom Gesamtbetrag der Einkünfte (z. B. aus selbstän-
diger oder nichtselbständiger Arbeit, Mieteinnahmen etc.) Sonderausgaben (z. B. Vorsorgeaufwendungen), individu-
elle Freibeträge (z. B. für Alleinerziehende), außergewöhnliche Belastungen und evtl. Kinderfreibeträge abgezogen. 

Vorsorgeaufwendungen sind z. B. Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (rund 20 % des Bruttolohns). 

Kinderfreibeträge werden nur berücksichtigt, wenn dies eine höhere Steuerentlastung bewirkt als das ausbezahlte 
Kindergeld. Für den vorliegenden Fall könnte es daher sinnvoll sein, Kinderfreibeträge nicht zu berücksichtigen, um 
Gutverdienende nicht ungerechtfertigt zu begünstigen. Im Steuerbescheid müsste daher zusätzlich das zu versteu-
ernde Einkommen ohne die Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen ausgewiesen werden. Alternativ könnten die 
Kinderfreibeträge immer berücksichtigt werden. 

Bei Rentnern ist derzeit noch nicht die volle gesetzliche Rente steuerpflichtig. Wer 2023 in Rente gegangen ist, bei 
dem sind 83 % der Rente steuerpflichtig. Bei Renteneintritt 2007 sind es z. B. 54 %. Für den hier vorliegenden Zweck 
wäre zu überlegen, ob nicht die gesamte Rente maßgeblich sein sollte. 

Es sollte geprüft werden, inwieweit Verluste bei 

• „Gewinneinkünften“, 

• „Vermietung- und Verpachtung“ 

• „Weitere Einkünfte und Bezüge“ 

hier berücksichtigungsfähig sein können. Gerade gut situierte Bürger haben hier einen gewissen steuerlichen Gestal-
tungsspielraum, der den Zielen hier zuwiderlaufen kann. 

Es könnte insgesamt Sinn ergeben, dass die Finanzämter beim Steuerbescheid ein Einkommen ausweisen, das hier 
maßgeblich ist. Dazu dürften die Steuerbehörden in der Lage sein, da ihnen bereits alle Informationen vorliegen. 

Beispiel Rechenschema: 

Zu versteuerndes Einkommen 

- Kinderfreibetrag, bei denen das Kindergeld höher ist und damit der Kinderfreibetrag nicht zum Tragen kam 

+ nicht steuerpflichtiger Anteil gesetzliche Rente 

+ Verluste: „Gewinneinkünfte“, „Vermietung- und Verpachtung“ und „Weitere Einkünfte und Bezüge“ 

+ Kapitalerträge, die der Abgeltungssteuer unterliegen und für die keine Günstigerprüfung durchgeführt wurde 

= förderrelevantes Einkommen 

Beispiel zu versteuerndes Einkommen: 

Bei einem Mindestlohn von z. B. 12 € und einer 40-Stunden-Woche ergibt sich ein Jahresbruttogehalt von rund 23 T€. 
Abzüglich der Werbungskostenpauschale von rund 1 T€ und Beiträgen zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Vor-
sorgeaufwendungen) von rund 5 T€ ergäbe sich ein zu versteuerndes Einkommen von rund 17 T€ für einen Single 
ohne Kinder. 

19 Dabei sollten das vollständige Klimageld und niedrigere Betriebskosten nach der Sanierung grundsätzlich bei der 
Festlegung berücksichtigt werden. 

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/zu-versteuerndes-einkommen-berechnungsschema_idesk_PI20354_HI2071031.html
https://www.smart-rechner.de/rentenbesteuerung/ratgeber/rentenfreibetrag_tabelle.php
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Abbildung 1: Progressive Kreditrate energetische Gebäudesanierung 

2.3 Kreditrate Vermögen (KRV) 

Wer diesen Kredit in Anspruch nehmen will, muss das Vermögen aller im Haushalt lebenden Personen 

offen legen und jährlich neu erklären.20 Unter Berücksichtigung eines Freibetrages von z. B. 500 T€ muss 

der Kredit mit einer jährlichen Kreditrate von z. B. 1 % des Vermögens zusätzlich bedient werden (zweite 

Kreditrate). Auch diese Kreditrate könnte progressiv ausgestaltet werden. 

2.4 Zinssatz und Tilgung 

Als Zins wird ein marktüblicher Satz vereinbart, der variabel beispielsweise an den EURIBOR geknüpft wird. 

Der Kreditempfänger muss aber nie mehr als die Summe der beiden Kreditraten (s. o.) leisten. Dies bedeu-

tet: Ist die Summe der Kreditraten  (KRE + KRV) niedriger als die eigentlich fällige Zinszahlung, wird auf die 

übersteigende Zinsforderung verzichtet. Der tatsächliche Zins liegt dann unter dem marktüblichen Wert 

(siehe Beispiel Tabelle 1).21 Liegt die Summe der Kreditraten über den eigentlich fälligen Zinsen, wird mit 

der Differenz getilgt. Es kann also sein, dass der Kredit nie getilgt wird, aber auf Dauer die Kreditraten an-

fallen. In der Praxis kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei den meisten Immobilien im Laufe 

der Zeit Eigentümer geben wird, die aufgrund ihrer finanziellen Situation den Kredit tilgen können. Dies 

dürfte im Laufe der Zeit auch aufgrund von Inflation immer leichter fallen. 

 
20 Es kann als Problem gesehen werden, dass die Ermittlung des Vermögens einen größeren Aufwand darstellen kann. 
Auf der anderen Seite wird das Kreditprogramm sehr schnell unattraktiv, wenn neben einem einfachen Einfamilien-
haus weiteres Vermögen vorhanden ist. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Antragsteller 
mit weiterem Vermögen in der Praxis sehr in Grenzen halten dürfte und dort dann in einem ersten Schritt bereits eine 
vereinfachte grobe Schätzung ausreicht, um Antragsteller, die keine Unterstützung brauchen, „abzuschrecken“. Die 
Finanzämter, die die Erbschaftssteuer bearbeiten, könnten hier miteinbezogen werden. Wenn weitere Gutachten 
notwendig sein sollten, müssten diese vom Antragsteller bezahlt werden. 

21 So wie das Modell hier konzipiert ist, kommt der volle Zinssatz mit einer höheren Kreditsumme erst bei einem 
höheren zu versteuernden Einkommen zum Tragen. Dies kann als ungerecht angesehen werden. Ein gegenläufiger 
Effekt könnte in der Praxis sein, dass Bürger mit einem höheren Einkommen auch ein höheres Vermögen haben dürf-
ten und damit der marktübliche Zinssatz doch früh genug zur Anwendung kommt, sodass das Kreditprogramm nicht 
mehr attraktiv ist. Im Tool werden zwei Möglichkeiten angeboten, um den Effekt zu verringern: (1) Progression auch 
bei der KRV. (2) Die Kreditsumme wird dem Vermögen hinzugerechnet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Euro_Interbank_Offered_Rate
http://kredit.klima-retten.info/
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Der Kreditnehmer kann natürlich auch eine niedrigere Kreditfinanzierungsquote wählen und jederzeit Son-

dertilgungen vornehmen. 

Dieses Modell würde inhärent dafür sorgen, dass sozial Schwächere nie überfordert werden und die, die 

keine staatliche Unterstützung (mehr) brauchen, nicht darauf zurückgreifen bzw. den Kredit zu marktüb-

lichen Konditionen bedienen. 

Bei der Kreditvergabe müsste nur geprüft werden, dass der Verkehrswert der Immobilie nach der Sanierung 

über der Kreditsumme und aller Vorlasten liegt.22 

Hier eine Web-App, mit der das Modell mit unterschiedlichen Parametern berechnet werden kann: 

http://kredit.klima-retten.info. 

In dem dort hinterlegten Beispiel (siehe Tabelle 1) hätte ein Haushalt mit einem jährlich zu versteuernden 

Einkommen von 25 T€ (Vermögen unter 500 T€) und einem Kredit von 40 T€ eine jährliche Belastung von 

rund 590 €. Eine Tilgung würde hier nicht stattfinden und der effektive Zins läge bei rund 1,5 % p.a. Ab 

einem zu versteuernden Einkommen von ca. 35 T€ würde auch getilgt und es würde der marktübliche Zins-

satz von 4 % p.a. fällig. 

 
22 Der bei Banken sonst übliche Beleihungswert enthält gegenüber dem Verkehrswert noch einen Sicherheitsabschlag. 
Hier soll jedoch der Staat bewusst bei vulnerablen Haushalten in ein gewisses Risiko gehen. 

Ein besonderes Problem kann sich allerdings in sehr strukturschwachen Gebieten ergeben. Dort kann der Fall eintre-
ten, dass die Sanierungskosten über dem Verkehrswert auch nach einer Sanierung liegen. Wie mit diesen Fällen um-
zugehen ist, müsste noch gesondert überlegt werden. Eine Möglichkeit wäre, den Kredit auf die Höhe des Verkehrs-
wertes nach Sanierung zu deckeln. 

http://kredit.klima-retten.info/
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Kredit 40.000 € Vermögen 350.000 €   Eingabefelder 
         

Zinssatz p.a. 4,0% Freibetrag Vermögen 500.000 € 

Zinsen p.a. im ersten Jahr 1.600 € Kreditrate Vermögen (KRV) p.a. in % 1,0% 
         

zu versteuerndes Ein-
kommen (Basis KRE) 

KRE 
in % 
p.a. 

Bedienung des Kredits p.a. 
Belas-
tung 
p.m. 

tats. 
Zinssatz 

p.a. 

Tilgung im 
ersten Jahr 

im Jahr im Monat KRE KRV KRE + KRV    

0 € 0 € 0,00% 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 € 

2.500 € 208 € 0,02% 1 € 0 € 1 € 0 € 0,00% 0 € 

5.000 € 417 € 0,09% 5 € 0 € 5 € 0 € 0,01% 0 € 

7.500 € 625 € 0,21% 16 € 0 € 16 € 1 € 0,04% 0 € 

10.000 € 833 € 0,38% 38 € 0 € 38 € 3 € 0,09% 0 € 

12.500 € 1.042 € 0,59% 73 € 0 € 73 € 6 € 0,18% 0 € 

15.000 € 1.250 € 0,84% 127 € 0 € 127 € 11 € 0,32% 0 € 

17.500 € 1.458 € 1,15% 201 € 0 € 201 € 17 € 0,50% 0 € 

20.000 € 1.667 € 1,50% 300 € 0 € 300 € 25 € 0,75% 0 € 

22.500 € 1.875 € 1,90% 427 € 0 € 427 € 36 € 1,07% 0 € 

25.000 € 2.083 € 2,34% 586 € 0 € 586 € 49 € 1,46% 0 € 

27.500 € 2.292 € 2,84% 780 € 0 € 780 € 65 € 1,95% 0 € 

30.000 € 2.500 € 3,38% 1.013 € 0 € 1.013 € 84 € 2,53% 0 € 

32.500 € 2.708 € 3,96% 1.287 € 0 € 1.287 € 107 € 3,22% 0 € 

35.000 € 2.917 € 4,59% 1.608 € 0 € 1.608 € 134 € 4,00% 8 € 

37.500 € 3.125 € 5,27% 1.978 € 0 € 1.978 € 165 € 4,00% 378 € 

40.000 € 3.333 € 6,00% 2.400 € 0 € 2.400 € 200 € 4,00% 800 € 

45.000 € 3.750 € 7,59% 3.417 € 0 € 3.417 € 285 € 4,00% 1.817 € 

50.000 € 4.167 € 9,38% 4.688 € 0 € 4.688 € 391 € 4,00% 3.088 € 

55.000 € 4.583 € 11,34% 6.239 € 0 € 6.239 € 520 € 4,00% 4.639 € 

60.000 € 5.000 € 13,50% 8.100 € 0 € 8.100 € 675 € 4,00% 6.500 € 

65.000 € 5.417 € 15,84% 10.299 € 0 € 10.299 € 858 € 4,00% 8.699 € 

70.000 € 5.833 € 18,38% 12.863 € 0 € 12.863 € 1.072 € 4,00% 11.263 € 

75.000 € 6.250 € 21,09% 15.821 € 0 € 15.821 € 1.318 € 4,00% 14.221 € 

80.000 € 6.667 € 24,00% 19.200 € 0 € 19.200 € 1.600 € 4,00% 17.600 € 

85.000 € 7.083 € 27,09% 23.030 € 0 € 23.030 € 1.919 € 4,00% 21.430 € 

90.000 € 7.500 € 30,38% 27.338 € 0 € 27.338 € 2.278 € 4,00% 25.738 € 

95.000 € 7.917 € 33,84% 32.152 € 0 € 32.152 € 2.679 € 4,00% 30.552 € 

100.000 € 8.333 € 37,50% 37.500 € 0 € 37.500 € 3.125 € 4,00% 35.900 € 

105.000 € 8.750 € 41,34% 43.411 € 0 € 41.600 € 3.467 € 4,00% 40.000 € 

Tabelle 1: Kredit energetische Gebäudesanierung vulnerable Haushalte 
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3 Bürokratieaufwand Antragsstellung und Abwicklung 

Was muss der Antragssteller vorlegen: 

1. Verwendung Kredit 

Ein zertifizierter Energieberater muss bestätigen, dass der Kredit ausschließlich für im engeren 

Sinne energetische Maßnahmen (Gebäudehülle oder Heizungssystem) an der selbst genutzten Im-

mobilie verwendet wird, die die Situation bzgl. der CO2-Emissionen deutlich verbessern bzw. den 

Energieverbrauch deutlich senken. Der Energieberater muss dies vor und nach der Sanierung be-

stätigen. Die durchführenden Unternehmen müssen Rechnungen bei Bedarf entsprechend splitten. 

Da es sich um einen rückzahlbaren Kredit handelt, kann grundsätzlich auf detaillierte Vorgaben 

verzichtet werden.23 Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es einen breiten gesellschaftlichen Kon-

sens zu harten Caps bzw. Whatever-it-takes-CO2-Preisen gibt (s. a. Kapitel 1.3 Neuer Gesellschafts-

vertrag CO2-Wende). Je weniger dieser vorhanden ist und je weniger damit der Dekarbonisierungs-

pfad klar ist, desto mehr Detailvorschriften wären erforderlich. 

2. Gutachten Verkehrswert 

Ein Gutachten24 muss ergeben, dass der Netto-Verkehrswert (Verkehrswert abzüglich Belastungen) 

der geförderten Immobilie nach energetischer Sanierung mindestens Null ist.25 

Die Kosten für das Verkehrswertgutachten und die Bestätigung des Energieberaters können über den Kre-

dit finanziert werden. 

Was muss der Antragssteller jährlich vorlegen: 

Alle Bewohner der geförderten Immobilie müssen jedes Jahr 

1. eine Einkommensteuererklärung abgeben. 

2. eine Vermögenserklärung26 beim Finanzamt abgeben. 

Dies kann in vereinfachter Form geschehen und das Finanzamt entscheidet dann, ob eine detail-

liertere Erklärung in Bezug auf den Freibetrag notwendig ist. 

 
23 Eine Grundfrage ist, welche Vorgaben zur Heizungsart erforderlich sind. 

Ein Austausch einer bestehenden Brennwertgastherme gegen eine neue würde z. B. die energetische Situation nicht 
signifikant verbessern und dürfte daher nicht mit diesem Kredit finanziert werden. Der Ersatz einer alten Ölheizung 
ohne Brennwerttechnologie gegen eine Gasbrennwerttherme würde dagegen die Situation bzgl. der CO2-Emissionen 
signifikant verbessern und könnte daher grundsätzlich mit dem Kredit finanziert werden. Bei einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens zu harten Caps bzw. Whatever-it-takes-CO2-Preisen dürfte dies in den seltensten Fällen sinnvoll 
sein und auch in den seltensten Fällen dann noch gemacht werden. Die Grundfrage ist, muss z. B. diese Konstellation 
im GEG verboten werden (durch die Vorschrift, dass 65 % über erneuerbare Energien dargestellt werden muss) und 
bei diesem Kreditprogramm ausgeschlossen werden? Es wird Einzelfälle geben, bei denen der Einbau einer Gastherme 
(vlt. auch als Hybridlösung) noch sinnvoll ist. Daher ist die strategische Frage, ob dies über komplizierte Härtefallrege-
lungen abgefangen werden soll oder ob darauf vertraut werden kann, dass aufgrund eines breiten gesellschaftlichen 
Konsenses zu Whatever-it-takes-CO2-Preisen ein gesellschaftlich schädlicher fossiler Lock-in nicht eintreten wird. 

24 Vollwertiges Verkehrswertgutachten erstellt durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
oder einen zertifizierten Gutachter. 

25 S. a. Fußnote 22. 

26 S. a. Fußnote 20. 
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Die Finanzämter sind zuständig für die Erhebung der Kreditraten. Die KfW und die Finanzämter tauschen 

dazu die Daten zu gewährten Krediten und geleisteten Zahlungen aus.27 Die Meldeämter teilen den Finanz-

ämtern laufend die mit Erstwohnsitz in der geförderten Immobilie gemeldeten Bürger mit. 

Das Finanzamt legt aufgrund der Einkommensteuerbescheide und der Vermögensfeststellung die Ist-Kre-

ditraten fest, zieht die Differenz zu den geleisteten Abschlagszahlungen ein und legt die neuen Abschlags-

zahlungen fest. 

Quintessenz zum Verwaltungsaufwand 

Der Verwaltungsaufwand ist gering, da wenige Detailvorgaben gemacht werden müssen,  

• wenn es einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu Whatever-it-takes-CO2-Preisen gibt. 

• da es sich um einen in voller Höhe zurückzuzahlenden Kredit handelt. 

 
27 Dafür muss natürlich die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 
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4 Finanzierung 

Da in einigen Fällen die Tilgung weit in der Zukunft liegen kann bzw. nie eine vollständige Tilgung des Kredits 

erfolgt und die tatsächlich gezahlten Zinsen unter den Marktzinsen liegen, kann die KfW die Kredite nicht 

zu 100 % über den Finanzmarkt refinanzieren. 

Da es sich im Wesentlichen um eine Vorfinanzierung von Investitionen handelt, ist eine schuldenbasierte 

Finanzierung durchaus sinnvoll. Außerdem erhält der Staat mit den Grundschulden einen Gegenwert und 

es erfolgen langfristig Rückflüsse. 

Es wäre zu prüfen, inwieweit das jetzt geschaffenen Infrastruktursondervermögen ausreicht oder ob ein 

weiteres Sondervermögen energetische Gebäudesanierung geschaffen werden sollte, dessen Volumen 

sich flexibel aus der Inanspruchnahme ergibt. 

Das Sondervermögen könnte auch für eine stärkere Förderung der energetischen Sanierung von preisgüns-

tigen Mietwohnungen mit Sozialbindung und öffentlicher Immobilien genutzt werden, wie dies wohl auch 

bereits geplant ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderverm%C3%B6gen_Infrastruktur
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5 Alternative Vorschläge 

5.1 Vorschlag MCC: Gebäude-Klimageld 

Grundidee (vgl. MCC, 2024): 

1. Alle Wohngebäude werden aufgrund ihres aktuellen CO2-Verbrauchs in Gruppen eingeteilt. Dabei 

soll auch der optimale individuelle Zeitpunkt zur Dekarbonisierung eine Rolle spielen. 

2. Dann werden die CO2-Preis-Einnahmen aus der jeweiligen Gruppe pro qm Wohnfläche innerhalb 

der Gruppe als Gebäude-Klimageld ausbezahlt. 

3. Da das Gebäude-Klimageld dann unabhängig vom weiteren CO2-Verbrauch ausbezahlt wird, soll 

die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung erhalten bleiben. Wenn alle Gebäude innerhalb einer 

Gruppe dekarbonisiert sind, beträgt das Klimageld null €. 

Kritik: 

1. Der „optimale individuelle Zeitpunkt zur Dekarbonisierung“ dürfte nur sehr aufwendig ermittel- 

und überprüfbar sein. 

2. Wie die Einnahmen je Gruppe im Zeitablauf ermittelt werden sollen, ist schwer nachvollziehbar. 

3. Auch das Gebäudeklimageld adressiert “nur” die Kompensation der CO2-Kosten. Es stellt sich die 

Frage, ob das Wohngeld dafür nicht das zielgenauere Instrument bei Bedürftigkeit ist. Für die, die 

die Investition nicht selbst stemmen können, braucht es weiterhin Förderprogramme. 

4. Eine Differenzierung bei der Auszahlung öffnet die Büchse der Pandora und schließt damit die Op-

tion, mit einem vollständigen Klimageld bzw. einer vollständigen Klimadividende eine breite Ak-

zeptanz für wirksame CO2-Preise zu schaffen. 

5.2 Beispiele anderer EU-Länder 

Siehe das Papier von Zukunft KlimaSozial zur Beschreibung der Programme: (Zukunft KlimaSozial, 2025a). 

5.2.1 Sozial gestaffelte Förderung für Sanierung und Heizungstausch in Frankreich 

Programm: MaPrimeRénov‘ 

Ein nicht rückzahlbarer Zuschuss an Hauseigentümer kann aus einer Gerechtigkeitsperspektiver heraus als 

problematisch angesehen werden. Ein Zuschuss von maximal 80 % kann für manche Haushalte auf der an-

deren Seite zu wenig sein. Da es keine Rückflüsse wie beim hier gemachten Vorschlag gibt, dürfte die Fi-

nanzierung eines solchen Programms, die alle bedürftigen Haushalte erreicht, schwierig sein. Im Rahmen 

des neuen Haushalts in Frankreich soll dieses Programm bereits stark gekürzt worden sein. 

5.2.2 Günstige Sanierungskredite für vulnerable Gruppen in Belgien 

Programm: Dampoort KnapT OP! 

Ein Kredit von maximal 30 T€ kann für manche Haushalte zu wenig sein. Dass erst bei Verkauf oder Vermie-

tung eine Rückzahlung vorgesehen ist, kann aus einer Gerechtigkeitsperspektive problematisch gesehen 

werden. Wenn eine Rückzahlung auch im Erbfall vorgesehen sein sollte, dann könnte dies viele Haushalte 

davon abhalten, diesen Kredit in Anspruch zu nehmen, da es für viele extrem wichtig ist, ihr Eigenheim an 

ihre Kinder vererben zu können. Die Rückflüsse sind unklar, sodass auch hier die Finanzierung bei einem 

flächendeckenden Programm schwierig sein dürfte. 

https://www.pik-potsdam.de/members/mkalkuhl/gebaeudeklimageld/2024_mcc_klimapolitikaktuell_gebaudeklimageld_november2024.pdf
https://zukunft-klimasozial.de/klimasozial-kompakt-beispiele-fuer-klimasoziale-massnahmen-in-europa/
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5.3 Reformvorschlag Thinktank Zukunft KlimaSozial 

Der Thinktank Zukunft KlimaSozial hat im Juli 2025 einen „Reformvorschlag für eine soziale Ausgestaltung 

der energetischen Sanierungsförderung“ vorgelegt (Zukunft KlimaSozial, 2025c). 

Der Grundansatz dort ist, dass der bestehende „Förderdschungel“ erhalten bleiben soll, aber die Förders-

ätze ohne Bedürftigkeitsprüfung deutlich sinken und je nach Bedürftigkeit eine erhöhte Förderung erfolgen 

soll (durchgängige soziale Staffelung). Durch die Verknüpfung von Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten 

soll auch hier bei Bedürftigkeit bis zu 100 % der Sanierungskosten abgedeckt werden können. 

Kritik:28 

• Einen Förderdschungel können in der Praxis besonders einkommens- und vermögensstarke Haus-

halte für sich nutzen. 

• Zuschüsse aus Steuergeldern an einkommens- und vermögensstarke Bürger sind in unserer heu-

tigen Lage nur mehr schwer zu rechtfertigen. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen mit 

der 

o Transformation (Dekarbonisierung), 

o der Probleme unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, 

o der geopolitischen Lage, 

o der demografischen Lasten, 

o etc. 

Vor diesem Hintergrund müssen Bürger, die die Transformation aus eigener Kraft stemmen kön-

nen, dies auch aus eigener Kraft tun. Wir brauchen jeden Euro, um uns in vielen Bereichen zukunfts-

fest zu machen.29 

Zukunft KlimaSozial argumentiert dagegen: „Die Grundförderung kommt, wie bisher, allen Bean-

tragenden zugute, die die energetischen Mindestkriterien einhalten. Da ein gesamtgesellschaftli-

ches Interesse daran besteht, den gesamten Gebäudebestand zu sanieren und zu dekarbonisieren, 

wird aus Akzeptanzgründen keine Streichung der Grundförderung empfohlen, auch wenn damit 

 
28 Diese Kritikpunkte haben folgende Voraussetzungen: 

1. Hartes Cap im EU-ETS 2 

2. Vollständiges Klimageld 

3. Bedarfsgerechtes Kreditprogramm bei selbst genutztem Wohneigentum 

4. Mittelfristig glaubwürdig für so viele Wohnungen sorgen, dass ein funktionierender Wettbewerb unter den 
Vermietern über die günstigste Warmmiete entsteht. 

Insoweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, sind obige Kritikpunkte auch nur eingeschränkt zutreffend. 

29 In diesem Zusammenhang könnte argumentiert werden, dass dann auch ein Klimageld an gut situierte Bürger nicht 
zu rechtfertigen sei. Hier ist das zentrale Gegenargument, dass ein vollständiges Klimageld Whatever-it-takes-CO2-
Preise politisch überhaupt erst möglich macht. Dafür muss es dringend auch bis weit in die Mittelschicht hinein wir-
ken. Es spricht aber nichts dagegen, bei besonders „Reichen“ das Klimageld über einen gesonderten Steuersatz im 
Rahmen der Einkommenssteuer wieder zu 100 % zurückzuholen (vgl. DIW, 2024). Whatever-it-takes-CO2-Preise füh-
ren dazu, dass wir unsere CO2-Ziele gesamtgesellschaftlich kosteneffizient einhalten. Damit werden auch Mittel frei, 
um die vielen anderen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund ist es ver-
schmerzbar, wenn auch Bürger das Klimageld bekommen, die es nicht benötigen. 

https://zukunft-klimasozial.de/reformvorschlag-fuer-eine-soziale-ausgestaltung-der-energetischen-sanierungsfoerderung/
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Mittel an Haushalte fließen, die bereits über Vermögen (eine Immobilie) und eventuell zusätzlich 

hohe Einkommen verfügen“ (Zukunft KlimaSozial, 2025c, p. 14). 

Hier ist die entscheidende Frage: Wenn wir über ein hartes Cap im EU-ETS 2 sichergestellt ist, dass 

wir unsere politisch gesetzten CO2-Ziele einhalten, dann ist das „gesamtgesellschaftliche Interesse“ 

damit erfüllt. Nun könnte argumentiert werden, 

(1) der EU-ETS 2 umfasst auch Mobilität und Prozesswärme (die nicht dem EU-ETS 1 unterliegt) und 

es kann daher sein, dass der Gebäudebestand zu wenig adressiert wird. 

(2) Außerdem wird durch das Cap im EU-ETS 2 „nur“ die EU-Ziele, aber nicht die deutschen Ziele 

eingehalten. 

Zu Argument (1): Dies ist ja gerade der Kosteneffizienzvorteil eines Emissionshandels, dass auch 

auf der Zeitachse immer dort dekarbonisiert wird, wo dies gerade am kostengünstigsten ist. Dem 

kann entgegengehalten werden, dass uns heute getätigte „falsche“ Investitionen im Gebäudebe-

reich zu lange binden (Gefahr Lock-in) bzw. gestrandete Investitionen entstehen, was die Transfor-

mation verteuert. Hier ist entscheidend, wie glaubwürdig das Cap ist (siehe Abbildung 2). Wenn 

klar ist, dass wir Ende der 30er-Jahre so gut wie keine fossilen CO2-Emissionen mehr haben werden, 

dann ist jedem klar, dass der Einbau einer Gas- oder Ölheizung heute keine gute Idee mehr ist bzw. 

auf ihn dann bald sehr hohe finanzielle Belastungen zukommen. 

Zu Argument (2): Es würde die Kosteneffizienz der EU-Politik massiv verbessern, wenn wir so 

schnell wie möglich auf einen EU-Emissionshandel für alle CO2-Emissionen übergehen würden mit 

einem EU-Klimageld, das einen Solidaritätsmechanismus enthält. Damit könnte auf nationale Ziele 

in der EU verzichtet werden. Solange es die binden nationalen Ziele im Rahmen der EU-Lastentei-

lung bzw. Effort Sharing Regulation gibt, sollte über eine adäquate parallele nationale CO2-Beprei-

sung nachgedacht werden (siehe entsprechendes Kapitel in (Wolfsteiner, 2025b)). 

• Nicht rückzahlbare Zuschüsse aus Steuergeldern an Immobilienbesitzer, auch wenn sie einkom-

mensschwach sind, sind gegenüber den Bürgern, die kein Immobilienbesitz haben, aus einer Ge-

rechtigkeitsperspektive heraus problematisch und auch aufgrund der oben geschilderten finanzi-

ellen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 

• Das Konzept sieht auch weiterhin eine Förderung von Vermietern vor. Hier ist zu hinterfragen: Ist 

dies wirklich notwendig und sinnvoll? Wenn ausreichend Wohnungen vorhanden wären, dann 

stünden die Vermieter mit ihrer Warmmiete in Konkurrenz und hätten damit ein starkes Eigenin-

teresse für die energetische Ertüchtigung ihrer Immobile, um sie noch vermieten zu können. „Ne-

benbei“ lösen wir damit das soziale Problem unserer Zeit. Auch hier gilt, je glaubwürdiger die Politik 

macht, dass und wie sie das Wohnungsproblem lösen wird, desto mehr werden auch heute schon 

die Vermieter in die richtige Richtung investieren, um mit ihren Wohnungen langfristig Geld ver-

dienen zu können (s. a.: Exkurs: Sozialer fossiler Lock-in bei Mietern). 

• Die steuerlichen Absetzungsmöglichkeiten bei Selbstnutzung sollen erhalten bleiben. Bei dem hier 

gemachten Vorschlag für ein bedarfsgerechtes Kreditprogramm und wenn ein breiter gesellschaft-

lichen Konsens zu Whatever-it-takes-CO2-Preisen existiert, gibt es dafür keine Notwendigkeit 

mehr. Auch hier kann viel Steuergeld eingespart werden. 

http://eu-klimadividende.klima-retten.info/
https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
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Abbildung 2: Emissionspfad (Cap) EU-ETS 230 

 
30 Hintergrund Abbildung 2: Emissionspfad (Cap) EU-ETS 2: 

• Für 2027 – 2031 ist ein jährliches Cap festgelegt, das sich aus einem Startwert für 2027 ergibt und der An-
wendung eines linearen Reduktionsfaktors (LRF) von 5,1 % auf diesen Startwert. Allerdings gibt es ein Start-
budget von 600 Mio. t in einer Marktstabilitätsreserve (MSR), das über dieses Cap hinaus geht. Nach den 
derzeitigen Regeln ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die gesamten 600 Mio. t in den Markt kommen. Es 
kann jedoch politische Vorstöße geben, dies zu erleichtern. 

• Ab 2032 wurde ein LRF von 5,38 % bezogen auf das Cap in 2027 festgelegt. Es soll aber spätestens 2032 eine 
Revision stattfinden. 

• Es muss auf jeden Fall noch einmal geprüft werden, ob ein für 2040 noch genauer zu spezifizierendes Ziel 
eingehalten wird. 

https://chatgpt.com/canvas/shared/688498e244e88191a0c5a1b095d3edd7
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Exkurs: Sozialer fossiler Lock-in bei Mietern 

Siehe auch: 

• Box „Nutzer-Eigentümer-Dilemma bei Mietwohnungen?“ und Kapitel „Sozialer Sprengstoff“ in 

(Wolfsteiner, 2025b) 

• „Anhang: Wer braucht welche staatliche Hilfe in der Transformation?“ und den www.co2-preis-

rechner.de der Bürgerlobby Klimaschutz einschließlich der weiteren Beispielprofile Geringverdiener 

1 und 2 im dortigen „Datenmanager“ 

In diesem Papier wird ein Vorschlag unterbreitet, wie ein fossiler sozialer Lock-in-Effekt bei Besitzern von 

Eigenheimen verhindert werden kann. Aber wie sieht es bei geringverdienenden Mietern aus? 

Die Problemlage ist hier anders, da der Vermieter über Mieteinnahmen verfügt, über die grundsätzlich 

auch eine energetische Sanierung bzw. ein Heizungstausch finanziert werden sollte. Aber es stellen sich 

folgende Fragen: 

1. Können sich für Mieter soziale Härten ergeben durch die 

a. CO2-Bepreisung direkt? 

b. Modernisierungs-/ Sanierungskosten31? 

2. Haben Vermieter einen ausreichenden Anreiz, eine energetische Sanierung durchzuführen? 

Geringverdienende Mieter dürften in aller Regel eine deutlich geringere Wohnfläche aufweisen als gering-

verdienende Eigenheimbesitzer. Daher sind geringverdienende Mieter durch den entstehenden Puffer32 

bei einem vollständigen Klimageld länger vor hohen CO2-Preisen geschützt. Aber auch dieser Puffer wird 

im Lauf der Zeit kleiner mit sinkenden CO2-Emissionen und damit sinkenden durchschnittlichen Pro-Kopf-

Emissionen. 

Folgende Faktoren verzögern einen sozialen Lock-in-Effekt bei Mietern zusätzlich: 

1. Mieter haben einen einfacheren Zugang zum Wohngeld als Eigenheimbesitzer, sodass soziale Här-

ten eigentlich ausbleiben müssten. Auf lange Sicht kann jedoch die Frage gestellt werden, ob ein 

u. U. immer höherer Finanzierungsbedarf für das Wohngeld politisch durchgehalten werden kann. 

2. Durch das CO2-Kostenaufteilungsgesetz können Vermieter insbesondere bei Mietobjekten, die 

sich in einem schlechten energetischen Zustand befinden, nicht alle CO2-Kosten in den Nebenkos-

ten auf die Mieter umlegen. Allerdings werden Vermieter versuchen, über kurz oder lang, soweit 

es die Regelungen und die Marktverhältnisse zulassen, die Differenz dann auf die Kaltmieter auf-

zuschlagen. 

Geringverdienende Mieter wären also relativ lange vor hohen CO2-Preisen geschützt. Aber auf Dauer muss 

auch für Geringverdiener sichergestellt sein, dass diese in dekarbonisierten Mietwohnungen leben und sich 

diese auch leisten können. 

 
31 Eine spezielle Problematik ergibt sich in Deutschland durch die Modernisierungsumlage. Sie ermöglicht es Vermie-
tern, 8 % von Modernisierungskosten auf die Miete umzulegen. Damit wären nach 12,5 Jahren die Modernisierungs-
kosten vereinfacht gerechnet amortisiert. Der Vermieter kann die Miete aber auf Dauer auf dem höheren Niveau 
belassen. Damit besteht für den Vermieter ein Fehlanreiz, nicht sinnvolle Modernisierungen durchzuführen, wenn auf 
dem Mietmarkt aufgrund zu weniger Wohnungen kein Wettbewerb herrscht. 

32 Siehe „Anhang: Wer braucht welche staatliche Hilfe in der Transformation?“ dazu, wann und wie dieser Puffer 
entsteht. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
http://www.co2-preis-rechner.de/
http://www.co2-preis-rechner.de/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/CO2Kostenaufteilung/co2kostenaufteilung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Modernisierungsumlage
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Insoweit es Vermieter schaffen, die CO2-Kosten über die Kaltmiete an ihre Mieter weiter zu geben und 

wenn geringverdienende Mieter sich eine höhere Miete durch das Wohngeld auch weiterhin leisten kön-

nen, dann könnte der Anreiz für eine energetische Sanierung verloren gehen und geringverdienende Mie-

ter wären in Wohnungen, die sich in einem schlechten energetischen Zustand befinden, auf Dauer „gefan-

gen“, die CO2-Emissionen würden in diesem Bereich weniger sinken33 und der Steuerzahler müsste über 

das Wohngeld bzw. Leistungen in der Grundsicherung die hohen CO2-Kosten tragen. 

Folgend Ansätze zur Verhinderung eines sozialen fossilen Lock-ins bei Mietwohnungen: 

1. Ordnungsrechtliche energetische Vorgaben insbesondere für preisgünstige Mietwohnungen.34 

2. Die Möglichkeit von Mieterhöhungen bei Gebäuden mit geringer Energieeffizienzklasse stärker be-

grenzen (vgl. Zukunft KlimaSozial, 2024, p. 33; Zukunft KlimaSozial, 2025c). 

3. Mehr vergünstigte Kredite / Zuschüsse bei der energetischen Sanierung von preisgünstigen Woh-

nungen und diese an eine Sozialbindung knüpfen (vgl. Öko-Institut e.V., 2024).35 

4. Für mehr Wohnungen sorgen.36 Dann stehen die Vermieter vermehrt über die Warmmiete in Kon-

kurrenz und haben damit ein starkes Eigeninteresse, ihre Häuser energetisch zu sanieren, um sie 

noch vermieten zu können. Damit würde auch das soziale Problem unserer Zeit gelöst. 

5. Umzüge von Beziehen von Wohngeld bzw. Grundsicherung in energetisch bessere Wohnungen be-

zuschussen. Das erhöht auch den Wettbewerbsdruck unter den Vermietern. 

Teureres Wohnen? 

Wir betreiben heute zu wenig Klimaschutz, da wir die Klimafolgenkosten nicht selbst tragen müssen (Ex-

ternalisierung von Kosten). 

Durch eine wirksame CO2-Bepreisung werden wir mit den Kosten konfrontiert, die zur Einhaltung unserer 

CO2-Ziele notwendig sind (Internalisierung externer Kosten). Dadurch rechnet sich auch individuell (be-

triebswirtschaftlich), was gesellschaftlich sinnvoll ist. 

Dies kann aber bedeuten, dass Wohnen in einer dekarbonisierten Welt gegenüber heute unter dem Strich 

teurer ist (auch wenn die Nebenkosten u. U. sinken).37 

 
33 Bei einem harten Cap in einem Emissionshandel bedeutet dies, dass dann andere Bereiche mehr tun müssen. 

34 Würde der Mietmarkt in dem Sinne funktionieren, dass Vermieter mit ihrer Warmmiete in einem harten Wettbe-
werb stehen, dann könnten ordnungsrechtliche Vorschriften reduziert werden. Der Mietmarkt ist davon aber derzeit 
meilenweit entfernt. 

35 In der heutigen Förderkulisse müssen Vermieter die Förderung von den umlegbaren Kosten abziehen. Damit ent-
stehet das Problem, dass sie wenig Anreiz haben, eine Förderung zu beantragen. In diesem Zusammenhang wird das 
„Drittel-Modell“ vorgeschlagen (vgl. klimareporter, 2024): 

1. Senkung der Modernisierungsumlage (siehe Fußnote 31) 

2. Förderung deutlich anheben 

3. Vermieter dürfen die Förderung behalten 

36 Mangelnder günstiger Wohnraum ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit. Über die massive Schaffung 
von Studentenwohnheimen in serieller/modularer Bauweise könnte der Staat z. B. direkt für Entlastung sorgen [siehe 
Box „Nutzer-Eigentümer-Dilemma bei Mietwohnungen?“ in (Wolfsteiner, 2025b)]. 

Dieser Ansatz impliziert jedoch auch, dass die Bereitschaft besteht umzuziehen, wenn der eigene Vermieter energe-
tisch nicht in die Puschen kommt. Hier müssen wir an die Menschen appellieren, diese Unannehmlichkeit in Kauf zu 
nehmen. Das geht aber nur, wenn es ausreichend Wohnungen gibt. 

37 Siehe hier auch analog anwendbare Argumentation in Fußnote 47. 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19316/externe-effekte/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19316/externe-effekte/
https://www.klimareporter.de/gebaeude/sanierungspolitik-ist-sozial-und-oekologisch-gescheitert?
https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
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Falls dies der Fall ist, muss mit einer entsprechenden Subjektförderung (z. B. Wohngeld), Objektförderung 

(z. B. vergünstigte Kredite / Zuschüsse) und ordnungsrechtlichen Auflagen zugunsten von sozial Schwäche-

ren gegengesteuert werden. Eine Ausweitung der Objektförderungen könnte auch über das hier vorge-

schlagene Sondervermögen finanziert werden (siehe Kapitel „Finanzierung“). 
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Anhang: Wer braucht welche staatliche Hilfe in der Transformation? 

Unternehmen geben grundsätzlich die bei ihnen anfallenden Kosten durch eine CO2-Bepreisung über die 

Preise ihrer Produkte an ihre Kunden weiter (wie alle Kosten der Produktion). Vorher prüfen sie jedoch, ob 

eine Verminderung der Emissionen für sie nicht die kostengünstigere Alternative ist, um ihren Gewinn zu 

maximieren bzw. um konkurrenzfähig zu bleiben. Damit tragen über alle Wertschöpfungsketten hinweg 

die Endverbraucher in der Regel die gesamten verbleibenden Kosten durch eine CO2-Bepreisung.38 

In einer idealen Welt brauchen Unternehmen daher keine staatlichen Hilfen.39 Leider ist die Welt nicht 

ideal. Es gibt unterschiedliche Ambitionen von Ländern beim Klimaschutz, teilweise einen Subventions-

wettlauf und Dumping-Gebaren von einzelnen Ländern. Dies führt dazu, dass es kein Level-Playing-Field für 

Unternehmen gibt. Daher muss es insbesondere für energieintensive Produktionsprozesse, die in einem 

verschärften internationalen Wettbewerb stehen, einen funktionierender Carbon-Leakage-Schutz geben 

[s.a. Kapitel „Gefährdung Wettbewerbsfähigkeit und Nullsummenspiel (Carbon Leakage)“ in (Wolfsteiner, 

2025b)]. Um die Wettbewerbsfähigkeit in der Breite zu erhalten, wäre es wichtig, dass ambitionierte Länder 

beim Klimaschutz bei den anderen Standortfaktoren (Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung etc.) top sind.40 

Hier muss Deutschland daher auch gewaltig Gas geben, um seine durchaus ambitionierten Ziele (vgl. Sargl, 

et al., 2025) auch ökonomisch durchhalten zu können. 

Wirksame CO2-Preise landen also in der Regel beim Endverbraucher. Ein vollständiges Klimageld schützt 

dabei sozial Schwächere, da deren Pro-Kopf-Emissionen in aller Regel deutlich unter dem Durchschnitt lie-

gen. Dies kann beispielsweise mit dem www.co2-preis-rechner.de der Bürgerlobby Klimaschutz gut nach-

vollzogen werden. Von einem vollständigen Klimageld profitieren rund 60 % der Haushalte (vgl. 

Bürgerlobby Klimaschutz (FÖS), 2025). 

Eine wirksame CO2-Bepreisung macht fossilfreiere und langfristig fossilfreie Alternativen wirtschaftlich und 

attraktiv. Diese Alternativen können aber (auch auf Dauer) teurer sein in der Herstellung oder in der Nut-

zung.41 Diese höheren Kosten kompensiert ein Klimageld vom Grunde her nicht. 

Folgende Effekte können daher trotz vollständigen Klimageld zu sozialen Härten führen: 

(1) Gefahr sozialer Lock-in im Zeitablauf 

Durch Whatever-it-takes-CO2-Preise werden die CO2-Emissionen - wie politisch festgelegt - sinken. Damit 

sinken die durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen und auch irgendwann das Klimageld.42 Dies kann im 

Laufe der Zeit zu einem sozialen Lock-in-Effekt führen, wenn für die Dekarbonisierung hohe individuelle 

Investitionen notwendig sind und diese von wirtschaftlich schwächeren Bürgern nicht gestemmt werden 

können. Dies kann grundsätzlich auf die energetische Ertüchtigung eines Eigenheims oder auf den Kauf 

eines Autos zutreffen (zu Lösungsansätzen siehe unten). 

 
38 Es wird auch vorkommen, dass Unternehmen auf einen Teil des Gewinns verzichten, wenn ansonsten bei vollstän-
diger Überwälzung der CO2-Kosten die Nachfrage nach ihrem Produkt zu stark einbrechen würde. Dies wird in der 
Regel nur der Fall sein, wenn vorher der Gewinn relativ üppig war. 

39 Eine Ausnahme kann die Forschungsförderung aufgrund positiver externer Effekte sein, wenn diese noch eher 
Grundlagenforschungscharakter hat. Unternehmen würden hier zu wenig investieren. Auch kann es sinnvoll sein, be-
reits anwendungsorientierte Forschung zu fördern, wenn dies auch andere Länder tun. Letzteres stellt zwar einen 
eigentlich nicht sinnvollen Subventionswettlauf dar, dem man sich aber wohl in der Realität nicht ganz entziehen 
kann. 

40 S. a. Fußnote 49. 

41 Die Alternativen können auch weniger Komfort bieten, was auch als „Kosten“ angesehen werden kann. 

42 Einfache Formel für ein vollständiges Klimageld: Pro-Kopf-Emissionen eines Landes * CO2-Preis. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640
http://www.co2-preis-rechner.de/
https://www.ccl-d.org/news/neue-studie-60-der-haushalte-profitieren-von-einem-vollst%C3%A4ndigen-klimageld/
https://de.wikipedia.org/wiki/Externer_Effekt#Positive_externe_Effekte
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Beim sonstigen Konsum, beim Stromverbrauch und bei Mietwohnungen43 müssen die herstellenden Un-

ternehmen bzw. die Vermieter entsprechende hohe Investitionen in die Dekarbonisierung der Produktion 

tätigen, die sie grundsätzlich über die Preise ihrer Produkte refinanzieren können. 

Daneben können für Konsumenten die Anschaffungskosten eines weniger fossillastigeren Produkts im Ge-

brauch (z.B. eines energieeffizienteren Kühlschranks) höher sein, weil der Herstellungsaufwand größer ist. 

In diesen Bereichen werden die Pro-Kopf-Emissionen von einkommensschwachen Haushalten in aller Re-

gel aber auch im Zeitablauf unter dem Durchschnitt liegen, weil diese einfach weniger konsumieren, we-

niger Strom verbrauchen, weniger Kilometer fahren und kleinere Wohnungen haben als der Durchschnitt. 

Damit entsteht für einkommensschwache Haushalte mit einem vollständigen Klimageld für lange Zeit ein 

sehr solider Puffer, der hilft, auch diese höheren Kosten tragen zu können.44 Dieser Puffer entsteht jedoch 

nur, wenn tatsächlich die gesamten Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 (EU-ETS 1 und nEHS/EU-ETS 

2) als Pro-Kopf-Klimageld ausgeschüttet werden.45 Die Politik muss es also hier schaffen, Nägel mit Köpfen 

zu machen. 

(2) Mögliche bereits kurzfristige auftretende soziale Härten:46 

a. Große Wohnfläche im ländlichen Raum 

Insbesondere im ländlichen Raum können selbstgenutzte Eigenheime eine relativ große Wohnfläche 

aufweisen, die beheizt werden muss. Dies kann dazu führen, dass einkommensschwache Hausbesit-

zer trotz vollständigem Klimageld bereits bei einem relativ niedrigen CO2-Preis ins Minus kommen, 

wenn das Haus sich in einem schlechten energetischen Zustand befindet. Kurzfristig kann hier das 

Wohngeld helfen, das auch von Hauseigentümern beantragt werden kann, wenn sie mit den Heizkos-

ten überlastet sind. Es sollte überprüft werden, ob das Wohngeld hier auch noch spezifischer ausge-

richtet werden kann. 

b. Geringverdienende Berufspendler 

Im ländlichen Raum dürften viele noch lange auf ein Auto angewiesen sein.47 Aufgrund der trotzdem 

in der Regel geringen Kilometerleistung bei einkommensschwachen Haushalten würde ein vollstän-

diges Klimageld für lange Zeit soziale Härten verhindern. Ein besonderes Augenmerk sollte jedoch auf 

einkommensschwache Berufspendler mit einem längeren Weg zur Arbeit gerichtet werden. Für diese 

 
43 S. a. Kapitel „Exkurs: Sozialer fossiler Lock-in bei Mietern“. 

44 Zur Überprüfung dieser Aussage können im www.co2-preis-rechner.de der Bürgerlobby Klimaschutz höhere CO2-
Preise eingegeben und beobachtet werden, wie sich die Differenz zwischen Klimageld (Klimadividende) und CO2-Kos-
ten bei Geringverdienern verändert. In diesem Rechner wird auch der Rückgang der CO2-Emissionen durch eine wirk-
same CO2-Bepreisung und damit auch die Auswirkung auf das Klimageld stark vereinfacht simuliert. 

45 Gerade bei den Emissionen, die dem EU-ETS 1 unterliegen, oder den Einnahmen aus dem nEHS, die nicht direkt von 
privaten Haushalten stammen, liegen Geringverdiener immer unter dem Durchschnitt, wodurch sich bei diesen der 
Puffer deutlich vergrößert, wenn auch diese Einnahmen als Klimageld ausgeschüttet werden. Bei vielen Studien, die 
die Verteilungswirkung  einer Pro-Kopf-Ausschüttung untersuchen, wird unterstellt, dass nur die direkten Einnahmen 
von Privathaushalten im nEHS bzw. EU-ETS 2 ausgeschüttet werden. Die dortigen Ergebnisse sind daher auf den 
„Frame“ dieses Papieres nicht ohne weiteres übertragbar. 

46 Im www.co2-preis-rechner.de können im Datenmanager die Profile „Geringverdiener 1“ oder „Geringverdiener 2“ 
gewählt werden, welche diese Fälle verdeutlichen. 

47 Hier liegt manchmal ein Missverständnis vor: Nicht jeder, der weiterhin auf ein Auto angewiesen ist und durch eine 
wirksame CO2-Bepreisung belastet wird, kann daraus eine Unterstützung der Solidargemeinschaft ableiten. Nicht je-
der, der im ländlichen Raum lebt oder einen weiten Weg zur Arbeit hat, ist ein Sozialfall. Wir müssen (wieder) lernen, 
dass wir als Bürger Belastungen durch notwendige Veränderungen grundsätzlich selbst tragen müssen. Dies zu for-
mulieren ist für die Politik natürlich ein schweres Geschäft, wenn man Wahlen gewinnen will (muss). Aber Demokratie 
wird unter den heute gegebenen Umständen keine Zukunft haben, wenn sich hier unsere Einstellung nicht ändert. 

http://www.co2-preis-rechner.de/
http://www.co2-preis-rechner.de/
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sollte vor allem die 2021 eingeführte Mobilitätsprämie weiter ausgebaut und die Inanspruchnahme 

stark vereinfacht werden. Von der Entfernungspauschale profitieren demgegenüber vor allem Gut-

verdiener. 

Lösungsansätze zur Verhinderung eines sozialen Lock-ins 

Zu den möglichen Härtefällen bei selbstgenutztem Wohneigentum wurde hier ein Vorschlag unterbreitet, 

der inhärent dafür sorgt, dass nur Bürger davon profitieren, die tatsächlich eine Unterstützung brauchen 

[siehe Kapitel „Kreditprogramm energetische Gebäudesanierung (selbst genutzter Wohnraum)“]. 

Zusätzlich braucht es Lösungen für wirtschaftlich schwache Bürger, die aus persönlichen Gründen (Alter, 

Krankheit etc.) keine energetische Sanierung durchführen können. Auch auf diese Fälle sollte das Wohngeld 

sehr spezifisch ausgerichtet werden. 

Bei Mietern ist die Sachlage komplexer. Aber auch hier kann durch zielgenaue Instrumente ein möglicher 

sozialer Lock-in verhindert werden (siehe „Exkurs: Sozialer fossiler Lock-in bei Mietern“). 

Beim Autokauf ist die Sachlage schwierig, da es zum Auto fahren Alternativen geben kann und es daher 

schwer zu entscheiden ist, wer beim Kauf eine Unterstützung braucht und wer nicht. Vielleicht ist es hier 

sinnvoller in Kauf zu nehmen, wenn einkommensschwache Haushalte erst einmal weiterhin fossile Ver-

brenner nutzen und Härtefälle über die Mobilitätsprämie für Berufspendler aufgefangen werden. Mittel-

fristig können sich die Anschaffungskosten für fossilfreie Pkws weiter verringern, ein entsprechender Ge-

brauchtwagenmarkt entstehen und sollte das Angebot des ÖPNV im ländlichen Raum verbessert werden. 

Über wirksame CO2-Preise ist ja sicher gestellt, dass wir als Gesellschaft unsere CO2-Ziele einhalten. Daher 

ist es in diesem Frame mittelfristig weniger problematisch, wenn beispielsweise Geringverdiener länger 

fossile Verbrenner fahren. Den Hochlauf der E-Mobilität würden damit erst einmal gut situierte Bürger 

(ohne Kaufzuschüsse) finanzieren. Eingreifen müsste man erst dann, wenn sich abzeichnet, dass die Alter-

nativen auf Dauer für Geringverdiener zu teuer bleiben.48 

Teurere dekarbonisierte Welt? 

Betrachtet man die Investitionen und Lebensstiländerungen isoliert, die für die Dekarbonisierung notwen-

dig sind, so ist es wahrscheinlich, dass das Leben in einer dekarbonisierten Welt im Vergleich zu heute 

teurer sein wird, in der die externen Kosten der CO2-Emissionen nicht ausreichend internalisiert sind.49 

Auf der anderen Seite kann beispielsweise durch Digitalisierung und KI das Leben in vielen Bereichen auch 

günstiger im Vergleich zu heute werden oder der Wohlstand nimmt weiter zu, sodass wir höhere Kosten 

auch leichter schultern können. 

Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. 

Der Punkt ist: Wir müssen so oder so dekarbonisieren. 

Wenn das dekarbonisierte Leben teurer sein sollte gegenüber heute, schafft ein vollständiges Klimageld 

und zusätzliche sehr zielgenaue Hilfen einen Schutzschirm für sozial Schwächere. Gegenüber stärkeren 

 
48 Demgegenüber wird oft ein Social-Leasing für sozial schwache Haushalte vorgeschlagen (vgl.Zukunft KlimaSozial, 
2025a; Agora Verkehrswende und Zukunft KlimaSozial, 2025). 

49 Vergleicht man dagegen Zukünfte, dann kommt uns gesamtgesellschaftlich eine nicht dekarbonisierte Welt auf-
grund der Folgekosten des Klimawandels auf jeden Fall deutlich teurer. 

Wenn wir sehr großes Glück haben, dann sind die betriebswirtschaftlichen Systemkosten erneuerbaren Stroms (Ge-
stehungskosten, Speicher, Smart Grids, Reservekapazitäten und der notwendige Netzausbau) einmal sogar niedriger 
als die von fossilem Strom heute. Bei den Gestehungskosten haben wir bereits eine massive Kostendegression erlebt. 
Aber der Punkt ist: Wir müssen auch dekarbonisieren, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Außerdem ist zu beachten, 
dass bei einem Sinken der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen deren Marktpreise sinken können. Dies macht ein 
weiteres Mal deutlich, wich wichtig eine wirksame CO2-Bepreisung ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A4tspr%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A4tspr%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Externer_Effekt
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Schultern muss die Politik jedoch den Mut aufbringen, zu sagen, dass auf diese Zumutungen zukommen 

können und diese Investitionen in die Dekarbonisierung selbst stemmen müssen. 

Es dürfte eine der zentralen Fragen sein, welche „Geschichte“ wir zur Transformation erzählen wollen und 

insbesondere zu welcher „Geschichte“ die Menschen mehr Vertrauen haben werden. 

Wahrscheinlich ist eine gute Mischung aus der Betonung von Chancen, aber auch das deutliche Ansprechen 

von möglichen Zumutungen sinnvoll (s.a.Wolfsteiner, 2024a)). 

Ein Verschweigen von möglichen Zumutungen 

nährt eher das Misstrauen der Menschen gegenüber der Politik. 

 


